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Unterrichtung 

Der Präsident Hannover, den 23.03.2017 
des Niedersächsischen Landtages 

– Landtagsverwaltung –

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2014 

Rechtswidrige Verlagerung von Landesmitteln in eine GmbH 

Beschluss des Landtages vom 27.10.2016 (Nr. 22 der Anlage zu Drs. 17/6664) 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen nimmt die Auffassung des Landesrechnungshofs zur 
Kenntnis, dass das „Schlaue Haus“ unter Einsatz von Landesmitteln in Höhe von 3,1 Millionen Euro 
hergerichtet wurde, obwohl die Stadt Oldenburg entschieden hatte, ihr ursprünglich in Aussicht ge-
stelltes finanzielles Engagement nicht zu realisieren. 

Der Ausschuss nimmt die Mietvorauszahlungen in Millionenhöhe an die Schlaues Haus Oldenburg 
gGmbH durch die Universität Oldenburg und die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth 
aus Landesmitteln und die diesbezüglichen Ausführungen des Landesrechnungshofs zur Kenntnis. 

Der Ausschuss erwartet, dass die Landesregierung die Hochschulen beauftragt, unter Beachtung 
des Hochschul- und Haushaltsrechts für das „Schlaue Haus“ ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept 
zu entwickeln. 

Über das Veranlasste ist dem Landtag bis zum 31.03.2017 zu berichten. 

Antwort der Landesregierung vom 22.03.2017 

Die Universität Oldenburg und die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth verfolgen mit 
dem „Schlauen Haus“ gemeinsam das Ziel, Wissenschaft und Forschungsergebnisse zu den Men-
schen und in die Stadt Oldenburg zu tragen. Mit diesem Haus der Wissenschaft bieten sie eine 
Kommunikationsplattform zum Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern und kommen ihrer ge-
setzlichen Aufgabe nach, den Wissenstransfer zu fördern und die Öffentlichkeit zu informieren. 
Diese Ziele verfolgen die Hochschulen im Rahmen der zur Verfügung stehenden wirtschaftlichen 
Möglichkeiten. 

Die Landesregierung hat die Hochschulen gemäß der Erwartung des Ausschusses für Haushalt 
und Finanzen beauftragt, unter Beachtung des Hochschul- und Haushaltsrechts für das „Schlaue 
Haus“ ein wirtschaftlich tragfähiges Nutzungskonzept zu entwickeln.  

Mit Schreiben vom 09.03.2017 haben die Hochschulen den anliegenden ersten Entwurf eines Nut-
zungskonzeptes zur zukünftigen inhaltlichen Ausgestaltung des „Wissenschaftshaus Oldenburg“ 
vorgelegt und angekündigt, auf der in diesem Nutzungskonzept dargestellten Grundlage in den 
kommenden Monaten gemeinsam die inhaltliche Ausgestaltung, deren Konkretisierung im Rahmen 
von veränderten und weiteren Angeboten sowie eine unter Beachtung des Hochschul- und Haus-
haltsrechts tragfähige weiterentwickelte Struktur eines Wissenschaftshauses Oldenburg zu erarbei-
ten.  

Mit der vorgenommenen thematischen Schwerpunktlegung und den anzusprechenden Zielgruppen 
und Zielregionen ist das „Schlaue Haus“ zu einem Kernelement des im Februar 2017 von den bei-
den Hochschulen gemeinsam eingereichten Verbundantrags „Innovative Hochschule Jade-
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Oldenburg!“ zur Förderung im Rahmen des Bund-Länderprogramms „Innovative Hochschulen“ ge-
worden.  

Mit diesem Förderprogramm wollen Bund und Länder gemeinsam mit einem Fördervolumen von 
insgesamt 550 Millionen Euro Hochschulen die Möglichkeit geben, ihr Profil im Ideen-, Wissens- 
und Technologietransfer strategisch weiterzuentwickeln und umzusetzen. Die Auswahl der geför-
derten Projekte wird im Sommer 2017 getroffen.  

Bei Förderung des gemeinsamen Projektes der Universität Oldenburg und der Hochschule Wil-
helmshaven/Oldenburg/Elsfleth würden sich die wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Umsetzung des 
Nutzungskonzeptes in den nächsten fünf Jahren bedeutend erweitern. 

Die Prüfung von Möglichkeiten einer zukünftigen Struktur des Wissenschaftshauses Oldenburg und 
die sich daraus ergebene konkrete Erarbeitung eines Strukturkonzepts werden die Hochschulen 
auch in enger Abstimmung mit der Stadt Oldenburg vornehmen. Dabei ist auch die zukünftige Zu-
sammenarbeit mit der Oldenburger Tourismus- und Marketing GmbH (OTM GmbH), die einen Teil 
der Räumlichkeiten im „Schlauen Haus“ gemietet hat, von Bedeutung. Die einvernehmliche Miet-
vertragsverlängerung mit der OTM um ein Jahr, d. h. bis zum 31.08.2018, sichert zunächst für ein 
weiteres Jahr die Wirtschaftlichkeit des „Schlauen Hauses“ und eröffnet zudem die Möglichkeit, 
gemeinsam mit der Stadt die Rahmenbedingungen für die weiterhin langfristig wirtschaftlich tragfä-
hige Umsetzung des Nutzungskonzeptes zu gestalten. 

(Ausgegeben am 31.03.2017) 
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